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D. Schauz: Geschichte der Straffälligenfürsorge

Erst mit einiger VerzÃ¶gerung hat die deutschspra-
chige Forschung die Anregungen von Michel Foucaults
Theorie zum GefÃ¤ngnis als Ort der modernen Diszipli-
nartechnologien aufgenommen. Im Gegensatz zu der gut
erforschten KriminalitÃ¤tsgeschichte der FrÃ¼hen Neu-
zeit sind die GefÃ¤ngnisreformen des 19. Jahrhunderts
lange Brachland geblieben, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen. SieheThomas Nutz, Strafanstalt als Besserungs-
maschine. Reformdiskurs und GefÃ¤ngniswissenschaft
1775-1848 (Ancien RÃ©gime, AufklÃ¤rung und Revolu-
tion 33), MÃ¼nchen 2001. DÃ©sirÃ©e Schauz kommt
daher das Verdienst zu, mit ihrer Dissertation zur Straf-
fÃ¤lligenfÃ¼rsorge eine wichtige ForschungslÃ¼cke zu
fÃ¼llen. Dank der Langzeitperspektive gelingt es ihr, ne-
ben BrÃ¼chen auch die longue durÃ©e Dimension im
Besserungskonzept des 19. und frÃ¼hen 20. Jahrhunderts
aufzuzeigen.

Der Hauptakzent der Untersuchung liegt auf den
erzieherischen Momenten des modernen Resozialisie-
rungsprogramms. Dessen Besserungskonzept basierte
hauptsÃ¤chlich auf einem individualisierenden Vers-
tÃ¤ndnis von KriminalitÃ¤t, das die Hauptursache fÃ¼r

das Verbrechen in der sittlichen Verkommenheit des
einzelnen StraffÃ¤lligen lokalisierte. Mit der Durchset-
zung des Freiheitsentzugs als Einheitsstrafe konzentrier-
ten sich die Strafreformen des 19. Jahrhunderts auf die
Institution GefÃ¤ngnis. Bereits um die Jahrhundertmit-
te wiesen jedoch die kontinuierlich steigenden Krimina-
litÃ¤tsraten â ab den 1830er-Jahren durch die systema-
tische Erhebung von statistischen Daten erstmals empi-
risch erfasst â auf ein Versagen der Strafreformen hin.
Angesichts dieser ersten groÃen Krise des modernen
Strafvollzugs bleibt es erklÃ¤rungsbedÃ¼rftig, weshalb
die Experten weiterhin am GefÃ¤ngnis als âGroÃpro-
jekt der Moderneâ festgehalten haben, wie DÃ©sirÃ©e
Schauz zu Recht hervorhebt (S. 59).

Im Gegensatz zu den staatlichen Reformen hat-
te die StraffÃ¤lligenfÃ¼rsorge ihre UrsprÃ¼nge in
der privaten VereinstÃ¤tigkeit. Ihre wichtigsten An-
regungen bezog sie aus der internationalen Ge-
fÃ¤ngnisreformbewegung, die sich im spÃ¤ten 18. Jahr-
hundert als Reaktion auf John Howards Kritik an den Zu-
stÃ¤nden in den englischen Haftanstalten formiert hat-
te. Der erste deutsche GefÃ¤ngnisverein, die Rheinisch-
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WestfÃ¤lische GefÃ¤ngnisgesellschaft, wurde 1826 vom
evangelischen PfarrerTheodor Fliedner gegrÃ¼ndet. Ob-
wohl Ã¼berkonfessionell konzipiert, hatte die Vereini-
gung vor allem aus dem Umfeld der Erweckungsbewe-
gung und der evangelischen Inneren Mission Zulauf.
Ihre Vorreiterrolle konnte die Rheinisch-WestfÃ¤lische
GefÃ¤ngnisgesellschaft bis ins frÃ¼he 20. Jahrhundert
hinein behaupten, nicht zuletzt weil sie dank ihrem wei-
ten Kommunikationsnetz imVerlauf des 19. Jahrhunderts
in die Rolle einer Dachorganisation fÃ¼r die philanthro-
pische Reformbewegung hineinwuchs und gegenÃ¼ber
den BehÃ¶rden die berufsstÃ¤ndischen Interessen der
Strafvollzugsbeamten vertrat.

FÃ¼r die erste JahrhunderthÃ¤lfte schÃ¤tzt
DÃ©sirÃ©e Schauz die Wirksamkeit der deutschen
GefÃ¤ngnisvereine allerdings als gering ein. Deren
TÃ¤tigkeit beschrÃ¤nkte sich auf die rein private Philan-
thropie, da die meisten Staaten den Anspruch aufMitwir-
kung in den GefÃ¤ngnisreformen als unerwÃ¼nschte
politische Einmischung zurÃ¼ckwiesen. Wo hinge-
gen eine Zusammenarbeit zwischen privater Wohl-
tÃ¤tigkeit und staatlichen Organen zustande kam, ge-
rieten die GefÃ¤ngnisvereine rasch unter die Kuratel
der BehÃ¶rden. Auf die Jahrhundertmitte hin fÃ¼hrte
diese Entwicklung zu einem Erlahmen der Vereinsak-
tivitÃ¤ten (S. 77). Einen erneuten Aufschwung erleb-
te die GefÃ¤ngnisreformbewegung erst ab den 1860er-
Jahren, vor allem infolge der Institutionalisierung der
religiÃ¶sen Erziehung im Strafvollzug.

In der konkreten FÃ¼rsorgearbeit konzentrierten
sich die GefÃ¤ngnisvereine im Wesentlichen auf zwei
TÃ¤tigkeitsbereiche: die seelsorgerische Betreuung der
Strafgefangenen und die EntlassenenfÃ¼rsorge. Den ers-
ten Versuchen, Geistliche fÃ¼r die Seelsorge im Straf-
vollzug zu begeistern, waren allerdings kaum nen-
nenswerte Erfolge beschieden. Erst mit der offiziellen
Anerkennung der Anstaltsseelsorge erhielten die Ge-
fÃ¤ngnisvereine die Gelegenheit, ihre religiÃ¶s inspi-
rierten Besserungskonzepte an den StraffÃ¤lligen zu er-
proben. Neben der Seelsorge wurden die Anstaltsgeist-
lichen nun vielerorts mit der Kontrolle der LektÃ¼re
und des Briefverkehrs der Gefangen betraut und konn-
ten sich auf diese Weise als âDisziplinierungsagentenâ
durchsetzen (S. 132). Das von den Geistlichen geforderte
WÃ¤chteramt, das die Umgestaltung des gesamten Ge-
fÃ¤ngnisalltags nach christlichen Prinzipien implizier-
te, brachte die GefÃ¤ngnisvereine aber auch Ã¶fters in
Konflikt mit den Anstaltsdirektoren und erregte seit den
1860er-Jahren Ã¶ffentliche Kritik an der fehlenden Tren-
nung von staatlichen und kirchlichen Aufgaben. Solche

Auseinandersetzungen legten eine Expertenkonkurrenz
um die Deutungsmacht im Strafvollzug offen und setzte
das moralische Besserungskonzept seitens der juristisch
geschulten Fachleute zunehmend demVorwurfmangeln-
der Wissenschaftlichkeit aus (S. 178). Diese Kritik deu-
tete auch auf den schleichenden Bedeutungsverlust der
religiÃ¶s-sittlichen Reformideen hin.

Die EntlassenenfÃ¼rsorge hingegen hatte ihre ide-
ellen Wurzeln in der Erkenntnis, dass oftmals die ge-
sellschaftliche Stigmatisierung Strafentlassenen denWeg
zurÃ¼ck in ein gesetzeskonformes Dasein erschwerte.
Das Hilfsangebot orientierte sich zunÃ¤chst am Ziel der
sozialen Reintegration, beispielsweise durch Arbeitsver-
mittlung oder materielle Starthilfen. Doch auch in die-
sem Bereich blieben die Resultate weit hinter den Erwar-
tungen zurÃ¼ck. Im Einklang mit dem dominierenden
moralischen Deutungsmuster von KriminalitÃ¤t schrie-
ben die GefÃ¤ngnisvereine diese Misserfolge dem indivi-
duellen Versagen ihrer SchÃ¼tzlinge zu. Diese Problem-
wahrnehmung diente ihnen zugleich als Anlass, den dis-
ziplinierenden Zugriff auf die Strafentlassenen zu vers-
tÃ¤rken, mit dem Ergebnis, dass die âbevormundende
und kontrollierende FÃ¼rsorgeâ die vorherrschenden ge-
sellschaftlichen Vorurteile eher bestÃ¤tigte, als abbaute
(S. 153). Weitere Kontrollinstrumente erhielten die Ge-
fÃ¤ngnisvereine durch die ihnen vielerorts anvertrau-
te Verwaltung der Ersparnisse von Strafentlassenen und
spÃ¤ter auch durch die Ãbernahme von parastaatlichen
Aufgaben im Bereich der Schutzaufsicht.

Besonders aufschlussreich sind die Abschnitte,
die der Selbstreflexion der Seelsorger gewidmet sind.
WÃ¤hrend konstant hohe RÃ¼ckfallquoten die Straf-
und GefÃ¤ngnisreform an sich vor ein Rechtfertigungs-
problem stellten, machte den Vertretern des religiÃ¶s-
moralischen Besserungskonzepts zusÃ¤tzlich die Beob-
achtung zu schaffen, dass unter den Gefangenen, die sich
in der Haft durch mustergÃ¼ltiges Betragen ausgezeich-
net hatten, die RÃ¼ckfalltendenz besonders hoch war.
Diese Erkenntnis bestÃ¤rkte die ohnehin schon vorhan-
denen Zweifel an der Aufrichtigkeit der Reuebekundun-
gen und Bekehrungszeugnisse der StraffÃ¤lligen. Auf
Ã¼berzeugende Weise zeigt DÃ©sirÃ©e Schauz, dass
solche Zweifel an derWirksamkeit des eigenen Handelns
die TrÃ¤ger der StraffÃ¤lligenfÃ¼rsorge keineswegs da-
zu veranlasste, das moralisch-religiÃ¶se Besserungskon-
zept insgesamt in Frage zu stellen. Stattdessen sieht sie in
der dadurch bewirkten Verunsicherung eine ErklÃ¤rung
fÃ¼r den scheinbaren Widerspruch, dass die Kriminal-
anthropologie schlieÃlich auch bei Anstaltsgeistlichen
und GefÃ¤ngnisvereinen auf fruchtbaren Boden fiel, ob-
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wohl der biologische Determinismus dem religiÃ¶sen
Schuldbegriff diametral entgegengesetzt war. Mit dem
Atavismustheorem boten Lombroso und seine Gefolg-
schaft jedoch eine plausible ErklÃ¤rung fÃ¼r die Exis-
tenz von âUnverbesserlichenâ. Deren RÃ¼ckfÃ¤lligkeit
suggerierte nicht lÃ¤nger ein Scheitern der moralischen
Besserungskonzepte, sondern konnte kriminogenen An-
lagen zugeschrieben werden.

Die Einteilung von StraffÃ¤lligen in âgeistig Min-
derwertigeâ und solche, die einer Umerziehung noch
zugÃ¤nglich waren, wurde somit zu einem willkom-
menen âEntlastungsargumentâ (S. 315). Sie erlaubte ei-
ne Konzentration der StraffÃ¤lligenfÃ¼rsorge auf Ge-
fangene, die noch Anlass zur Hoffnung boten. Ent-
sprechend stieÃen die auf eugenische Denkmuster ge-
stÃ¼tzten Forderungen nach Sicherungsverwahrung, die
nach dem Ersten Weltkrieg Eingang in die Debat-
ten Ã¼ber die Strafrechtsreformen fanden, bei vielen
GefÃ¤ngnisseelsorgern auf UnterstÃ¼tzung. Indessen
drÃ¤ngten die verÃ¤nderten rechts- und sozialstaatli-
chen Bedingungen der Weimarer Republik und der Auf-
stieg der professionellen Sozialarbeit die religiÃ¶sen Ein-
wirkungsmÃ¶glichkeiten weiter zurÃ¼ck. Dass sichmo-
ralische Besserungskonzepte trotzdem bis 1933 halten
konnten, erklÃ¤rt DÃ©sirÃ©e Schauz mit der gleichzei-
tigen PÃ¤dagogisierung des Strafvollzugs und den âinsti-
tutionellen Beharrungsmomentenâ, die allen Reforman-
sÃ¤tzen zum Trotz auf der Verwaltungsebene fÃ¼r Kon-

tinuitÃ¤t gesorgt hÃ¤tten (S. 352).

Diese ungebrochene KontinuitÃ¤t des religiÃ¶s-
moralischen Besserungsgedankens ist das bemerkens-
werte Ergebnis dieser Arbeit. Ob sich dieses Behar-
rungsvermÃ¶gen allein mit dem âbegrenzten Schatz
an gesellschaftlichen Regulierungsmechanismenâ und
der âNachhaltigkeit diskursiver Strukturenâ erklÃ¤ren
lÃ¤sst, wie die Autorin in den Schlussfolgerungen
festhÃ¤lt, ist allerdings fraglich. Nicht weiter ver-
wunderlich erscheint es vor dem Hintergrund der
bÃ¼rgerlichen WohltÃ¤tigkeit im 19. Jahrhundert, dass
StraffÃ¤lligenfÃ¼rsorge praktisch identisch war mit
moralischer Belehrung. Allerdings hÃ¤tte eine einlei-
tende KlÃ¤rung des FÃ¼rsorgebegriffs und seines se-
mantischen Wandels hier durchaus zur begrifflichen
PrÃ¤gnanz beitragen kÃ¶nnen. SchlieÃlich vermag die
Autorin die hohen Erwartungen, die sie mit ihren
theoretisch-methodischen AusfÃ¼hrungen zum Besse-
rungsdispositiv als âVerzahnung von Diskursen, Prakti-
ken, MaÃnahmen und Institutionenâ (S. 27) in der Ein-
leitung erweckt, nur beschrÃ¤nkt einzulÃ¶sen, ist doch
die Darstellung Ã¼ber weite Strecken hinweg eine eher
konventionell anmutende Organisationsgeschichte. Das
soll aber das Verdienst der Autorin nicht schmÃ¤lern,
die mit einer gut lesbaren Untersuchung einen wichtigen
Bereich der deutschen KriminalitÃ¤tsgeschichte aufge-
arbeitet hat.
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